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E D I T O R I A L T H E M A

Sehr geehrte Damen und Herren

Naturgefahren beschäftigen die Menschen seit Urzeiten. 
Auch heute ist das Thema im Zusammenhang mit dem 
stattfindenden Klimawandel hochaktuell: Das schmelzen-
de Eis an der Arktis und der Anstieg der Weltmeere, aber
auch die statistische Zunahme von Hochwasserereignissen
und die Häufung von extremen Niederschlägen mit ihren
verheerenden Auswirkungen nicht nur auf unsere Anbau-
flächen, fordern uns zum Handeln auf. Ich freue mich 
deshalb, Ihnen mit dem Hauptbeitrag von Rechtsanwalt 
Dr. Christoph Schaub eine einmalige Übersicht über die 
geltenden Rechtsgrundlagen mit Schwergewicht im  Kan-
ton Zürich verschaffen zu können. Planungsrechtliche
Massnahmen werden ebenso vorgestellt wie solche im 
Rahmen der ordentlichen Baubewilligungsverfahren.
Gleichzeitig werden die neue Zürcher Kantonsverfassung
und die Frage der Staatshaftung einbezogen, ebenso wie 
die Verantwortlichkeiten rund um die Kostentragung.

Per Mitte Jahr treten einige gewichtige Rechtsänderun-
gen in Rechtkraft wie die Anpassung bei der Berechnung
der Baumassenziffer in der Besonderen Bauverordnung I
(BBV I) und der Allgemeinen Bauverordnung (ABV). Neu wird
die zusätzlich notwendige Wärmedämmstärke an den Aus-
senwänden zu keinem Nutzflächenverlust mehr führen. 
Aber auch die neuen Fristen fürs Rechtsmittelverfahren in
Bausachen gelten ab dem 1. Juli 2009. Nach dem neuen 
§ 339 a PBG entscheiden die kantonalen Behörden über 
ein Rechtsmittel im Bereich des Planungs- und Baurechts
innert sechs Monaten nach dessen Eingang; ist für das 
Bauvorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung, ein
Gutachten oder die Mitwirkung von Bundesstellen erfor-
derlich, so entscheiden sie innert sieben Monaten. Ziel der
Änderung ist, die Rechtsmittelverfahren in Bausachen – vor
allem bei missbräuchlichen Rekursen – zu beschleunigen.

Ihre
Carmen Walker Späh
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I. Einleitung 

Im Kanton Zürich sind Hochwasser die hauptsächlichste Na-
turgefahr. In gewissen Regionen können auch Massenbe-
wegungsprozesse wie Hangmuren, Rutschungen und Stein-
schlag auftreten; Lawinen oder Felsstürze hingegen kommen
auf Kantonsgebiet kaum vor.1

Ist ein Gebiet, das baulich genutzt werden soll, durch Stein-
schlag, Erdrutsche, Wasser oder andere Naturgefahren 
bedroht, können sich zahlreiche Fragen stellen, etwa die 
folgenden: Darf das Gebiet einer Bauzone zugewiesen
bzw. in einer solchen belassen werden? Genügen Schutz-
massnahmen zu Gunsten einzelner Grundstücke, oder sind
übergreifende Massnahmen zum Schutz des ganzen Gebiets
oder wesentlicher Teile desselben erforderlich? Wie sind
Schutzmassnahmen, die über den Schutz von Einzelob-
jekten hinausgehen, planungsrechtlich sicherzustellen?

Dr. Christoph
Schaub

«Im Kanton 
Zürich sind 
Hochwasser die
hauptsächlichste
Naturgefahr.» 

Planungs- und baurechtliche
Massnahmen zum Schutz 
vor Naturgefahren  



2. Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)4

In den Grundlagen für die kantonale Richtplanung haben
die Kantone festzustellen, welche Gebiete durch Natur-
gefahren erheblich bedroht sind (Art. 6 Abs. 2 Bst. c RPG).
Die entsprechenden Grundlagenuntersuchungen sollen
auch darüber Auskunft geben, ob und wie sich Gefährdun-
gen verhindern lassen5. Falls sich wirksame Abhilfe-
massnahmen mit verhältnismässigem Aufwand treffen 
lassen, hat die Feststellung einer erheblichen Bedrohung
nicht zwangsläufig zur Folge, dass auf die Zuweisung des
betroffenen Gebiets zum Siedlungsgebiet zu verzichten ist. 

Hinweis:
Gemäss bundesrätlichem Vernehmlassungsentwurf vom
Dezember 2008 für ein – das RPG ersetzendes – Bun-
desgesetz über die Raumentwicklung (REG-VE) hätte der
kantonale Richtplan selber aufzeigen müssen, «welche
Gebiete von Naturgefahren bedroht sind und wie sie vor
diesen geschützt werden sollen» (Art. 30 Bst. f REG-VE);
es war vorgesehen, in gefährdeten Gebieten innerhalb
und ausserhalb der Bauzonen der Bedrohung durch die
Ausscheidung von Gefahrenzonen oder durch andere 
geeignete Massnahmen Rechnung zu tragen (Art. 35 
Abs. 3 REG-VE); im zugehörigen «Erläuternden Be-
richt» vom 12. Dezember 2008 waren als sinnvolle 
Massnahmen zur Sicherung der Gefahrengebiete ins-
besondere «Entlastungskorridore und Rückhalteräume»
genannt (S. 50). Ob dieser Aspekt nun, da einer Teilre-
vision des RPG gegenüber dem Erlass eines REG der Vor-
zug gegeben werden soll6, Gegenstand der weiteren Re-
visionsarbeiten sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Einer Bauzone darf nur Land zugewiesen werden, das sich
«für die Überbauung eignet» (Art. 15 RPG). Die Eignung 
zur Überbauung hängt unter anderem auch ab von der na-
türlichen Lage, in der sich ein Gebiet befindet. In diesem 
Sinne gelten auch Topografie und Exposition als Gradmes-
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Diese und verwandte Fragen sind Gegenstand der nach-
folgenden Ausführungen, wobei ein Schwergewicht auf die
Rechtslage im Kanton Zürich zu legen sein wird.2

II. Gesetzliche Grundlagen

A. Erlasse des Bundes

1. Bundesverfassung (BV)3

Die Bundesverfassung enthält wichtige, aber nicht umfas-
sende Vorschriften betreffend den Schutz vor Naturgefah-
ren. Der Bund hat im Rahmen seiner Zuständigkeit für die
Abwehr schädigender Einwirkungen des Wassers zu sor-
gen (Art. 76 Abs. 1 BV) und Vorschriften über den Wasser-
bau zu erlassen (Art. 76 Abs. 3 BV). Sodann hat er dafür zu
sorgen, dass der Wald seine Schutzfunktion erfüllen kann
(Art. 77 Abs. 1 BV).

Soweit Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren zu 
einer Einschränkung von Grundrechten – der persönlichen
Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV), der Eigentumsgarantie (Art. 26
BV), der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) etc. – führen, be-
dürfen sie, abgesehen von ihrer Rechtfertigung durch ein
öffentliches Interesse und der Verhältnismässigkeit (Art. 36
Abs. 2 und 3 BV), einer gesetzlichen Grundlage, bei schwer-
wiegenden Einschränkungen gar einer formellgesetzlichen
Grundlage (Art. 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BV). Vom Erfordernis
einer gesetzlichen Grundlage ausgenommen sind nur 
Massnahmen zur Abwendung einer ernsten, unmittelbaren
und nicht anders abwendbaren Gefahr (polizeiliche Gene-
ralklausel gemäss Art. 36 Abs. 1 Satz 3 BV); die restriktiv an-
zuwendende polizeiliche Generalklausel kann ausserhalb
einer konkreten Gefährdungssituation nicht angerufen
werden, insbesondere nicht als Grundlage für planungs-
rechtliche Massnahmen, die auf einen weiteren Zeithori-
zont ausgerichtet sind, nämlich auf erwartete künftige Er-
eignisse, bei denen offen ist, ob und gegebenenfalls wann
sie eintreffen werden.
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«Vom Erfordernis
einer gesetzlichen
Grundlage ausge-
nommen sind
Massnahmen zur
Abwendung einer
ernsten, unmittel-
baren und nicht
anders abwendba-
ren Gefahr (poli-
zeiliche General-
klausel).» 

«Die restriktiv 
anzuwendende
polizeiliche Gene-
ralklausel kann
ausserhalb einer
konkreten Gefähr-
dungssituation
nicht angerufen
werden.»

«In den Grundla-
gen für die kanto-
nale Richtplanung
haben die Kantone
festzustellen, wel-
che Gebiete durch
Naturgefahren 
erheblich bedroht
sind.» 

«Einer Bauzone
darf nur Land zu-
gewiesen werden,
das sich „für die
Überbauung eig-
net“.» 
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ser der Eignung. An der Eignung fehlt es etwa dann, wenn
die Sicherheit der Bauten und von deren Benützern gefähr-
det ist, etwa durch Rutschungen, Steinschlag, Wasser, La-
winen etc.7 Tritt eine Gefährdung erst nach Zuweisung 
eines Gebiets zur Bauzone und allenfalls gar erst nach des-
sen weitgehender Überbauung zu Tage, können im Extrem-
fall die Auszonung und die Evakuierung des Gebiets zu er-
wägen sein.

Bei mehrheitlich oder vollständig überbauten Bauzonen kann
die Situation eintreten, dass wirksame Massnahmen zum
nachträglichen Schutz der Bauzonen vor Naturgefahren 
(z. B. durch Wälle, Rückhaltebecken etc.) nur noch ausser-
halb der Bauzone erstellt werden können. In solchen Fäl-
len wird die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 
Bst. a RPG meist gegeben sein. Die Frage, ob einem Vorhaben
nicht überwiegende Interessen im Sinne von Art. 24 Bst. b
RPG entgegenstehen (etwa solche des Landschaftsschutzes,
der Erholung etc.), muss in jedem Einzelfall beantwortet wer-
den. Für Schutzeinrichtungen ausserhalb der Bauzone ist
im Normalfall eine förmliche Ausnahmebewilligung gemäss
Art. 24 RPG einzuholen. Sofern die Schutzeinrichtungen 
durch einen Quartierplan festgelegt werden (vgl. dazu hin-
ten II.B.2.d), ist hingegen mit Blick auf die bundesgericht-
liche Rechtsprechung davon auszugehen, dass eine Aus-
nahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG nicht erforderlich
ist8.

3. Wasserbaurecht des Bundes 

Während im Bundesgesetz über den Wasserbau (WBG)9

zunächst noch generell vom Schutz «vor schädlichen Aus-
wirkungen des Wassers» die Rede ist (Art. 1 Abs. 1 WBG),
wird in den weiteren Bestimmungen klar, dass es allein um
den Hochwasserschutz im Bereich von Gewässern geht (vgl.
Art. 1 Abs. 2, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 WBG). Hochwasserschutz
ist Aufgabe der Kantone (Art. 2 WBG); diese gewährleisten
den Hochwasserschutz in erster Linie durch Gewässer-
unterhalt – vorab zur Erhaltung der Abflusskapazität – und 
raumplanerische Massnahmen, bei Bedarf aber auch durch
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weiter gehende wasserbauliche Massnahmen wie Ein-
dämmungen, Korrektionen, Geschiebe- und Hochwas-
serrückhalteanlagen etc. (Art. 3 und 4 WBG). Die Kantone
haben die Gefahrengebiete zu bezeichnen und bei der Richt-
und Nutzungsplanung sowie bei ihrer übrigen raumwirk-
samen Tätigkeit zu berücksichtigen (Art. 21 Abs. 1 und 3 Ver-
ordnung über den Wasserbau [WBV]10); sie haben insbeson-
dere Gefahrenkataster zu führen sowie Gefahrenkarten 
zu erstellen und periodisch nachzuführen (Art. 27 Abs. 1
Bst. b und c WBV).

4. Waldrecht des Bundes 

Das Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG)11 

soll – über seine in Art. 1 Abs. 1 genannten Hauptzwecke
(Walderhaltung etc.) hinaus – auch dazu beitragen, dass 
«Menschen und erhebliche Sachwerte vor Lawinen, 
Rutschungen, Erosion und Steinschlag (Naturereignisse) 
geschützt werden» (Art. 1 Abs. 2 WaG); die Kantone haben
in dieser Hinsicht die Anrissgebiete von Lawinen sowie 
Rutsch-, Erosions- und Steinschlaggebiete zu sichern und
für forstlichen Bachverbau zu sorgen (Art. 19 WaG). Anders
als der Gesetzestitel12 erahnen liesse, enthält das Waldge-
setz somit Regeln zum Schutz vor Naturgefahren auch aus-
serhalb des Waldes, ja gar ohne jeglichen Zusammenhang
mit dem Wald. Die Aufzählung der erfassten Naturgefah-
ren gemäss Art. 1 Abs. 2 und Art. 19 WaG ist abschliessend.
Gemäss Art. 15 Abs. 1 Verordnung über den Wald (Wald-
verordnung, WaV)13 haben die Kantone im Bereich der 
erfassten Naturgefahren die «Grundlagen für den Schutz 
vor Naturereignissen, insbesondere Gefahrenkataster und
Gefahrenkarten» zu erarbeiten.

B. Erlasse des Kantons Zürich 

1. Verfassung des Kantons Zürich (KV)14

Gemäss Art. 105 Abs. 3 KV haben der Kanton und die Ge-
meinden für den Schutz vor Hochwasser und anderen 
Naturgefahren zu sorgen. Der Begriff der Naturgefahren 

«Für Schutzein-
richtungen ausser-
halb der Bauzone
ist im Normalfall
eine förmliche
Ausnahmebewil-
ligung gemäss
Art. 24 RPG ein-
zuholen.» 

«Hochwasser-
schutz ist Aufgabe
der Kantone.»

«Die Kantone 
haben die Gefah-
rengebiete zu be-
zeichnen und bei
der Richt- und
Nutzungsplanung
sowie bei ihrer
übrigen raum-
wirksamen Tätig-
keit zu berück-
sichtigen.» 

«Anders als 
der Gesetzestitel
erahnen liesse, ent-
hält das Waldge-
setz Regeln zum
Schutz vor Natur-
gefahren auch
ausserhalb des
Waldes, ja gar 
ohne jeglichen Zu-
sammenhang mit
dem Wald.»

«Gemäss Art. 105
Abs. 3 KV haben
der Kanton und
die Gemeinden 
für den Schutz
vor Hochwasser
und anderen 
Naturgefahren 
zu sorgen.» 
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wird in der Kantonsverfassung offen gehalten und geht da-
mit weiter als die einschränkende Definition etwa in Art. 1
Abs. 1 WaG (vgl. hiezu II.A.4 hievor). Art 105 Abs. 3 KV 
bietet den kantonalen und kommunalen Behörden keine 
unmittelbare Verfügungsgrundlage. Vielmehr haben die 
Gemeinwesen die Aufgabe zunächst im Rahmen der be-
stehenden (bundes-, kantonal- und kommunal-) rechtlichen
Grundlagen unterhalb der Verfassungsstufe zu erfüllen und
sich im Rahmen ihres Kompetenzbereichs nötigenfalls für
eine Ergänzung dieser Grundlagen einzusetzen15. Es ist Sa-
che des Gesetzgebers zu entscheiden, welchen Naturgefahren
er begegnen will und mit welchen Mitteln er dies tun will.

Wenn Kanton und Gemeinden – wie im Falle von Art. 105
Abs. 3 KV beim Schutz gegen Naturgefahren – gleichermassen
als Adressaten einer Aufgabennorm genannt werden,
kommt der Bestimmung von Art. 95 Abs. 1 KV erhöhte Be-
deutung zu, wonach insbesondere Kanton und Gemeinden
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten. 

Die Verantwortlichkeit eines Gemeinwesens für die Er-
füllung einer öffentlichen Aufgabe bedeutet nicht, dass 
das betreffende Gemeinwesen die Kosten der erforderli-
chen Massnahmen selber tragen muss16. Art. 105 Abs. 3
KV schliesst somit keineswegs aus, dass die entstehenden
Kosten ganz oder teilweise – verursachenden oder profi-
tierenden – Dritten auferlegt werden. Aufgabenerfüllung 
kann im konkreten Fall heissen: das Problem erkennen, den
Handlungsbedarf eruieren und die erforderlichen Massnah-
men anordnen.

2. Planungs- und Baurecht des Kantons Zürich

a) Schutz durch «Ausstattungen»

Nebeneinrichtungen zu Bauten und Anlagen wie Spielplätze,
Ruheplätze, Lärmwälle etc. werden als «Ausstattungen» be-
zeichnet (§ 3 Allgemeine Bauverordnung [ABV]17). Soweit
Anlagen zum Schutz gegen Naturgefahren – wie etwa
Rückhaltebecken oder Dämme zum Schutz gegen Wasser,

Steinschlag etc. – in einem genügend engen räumlichen 
Konnex zu den zu schützenden Gebäuden stehen, sind auch
sie als Ausstattungen in diesem Sinne zu qualifizieren. 

b) BZO-Revision und ihre Sicherung

Ist ein Gebiet, dessen Gefährdung durch Naturgefahren neu
erkannt wird, bereits einer Bauzone zugewiesen, müssen
Änderungen der Bau- und Zonenordnung (BZO) geprüft wer-
den. In Betracht kommen unter anderem die Auszonung,
namentlich bei noch nicht überbauten Flächen, sowie die
Einführung einer Gestaltungsplanpflicht (zu dieser vgl. 
Bst. c hienach). 

Bis zum Erlass oder während der Revision von Nutzungs-
plänen wie der BZO können für genau bezeichnete Ge-
biete Planungszonen festgesetzt werden, innerhalb deren
keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren
getroffen werden dürfen, die der im Gange befindlichen 
Planung widersprechen (§ 346 Abs. 1 Planungs- und Bau-
gesetz [PBG]18). Die Planungszonen werden, vielfach auf An-
trag der betreffenden Gemeinde, durch die Baudirektion 
festgesetzt (§ 346 Abs. 2 i. V. m. § 2 Bst. b PBG), und zwar
für zunächst maximal drei Jahre mit der Möglichkeit der
Verlängerung um weitere zwei Jahre (§ 346 Abs. 3 PBG).

Hat die Gemeindeexekutive schon den Entwurf einer BZO-
Revision verabschiedet, sei es für die öffentliche Auflage19

oder bereits im Rahmen eines bereinigten Antrages an die
Gemeindelegislative, ist im Einzelfall einem Bauvorhaben
die Bewilligung zu versagen, wenn die geplante Baute die
Revision nachteilig beeinflussen würde (§§ 233 f. PBG).

c) Gestaltungsplan

Als erforderlich erkannte Ausstattungen im Sinne von § 3
ABV (vgl. oben Bst. a), die dem Schutz gegen Naturgefah-
ren dienen, können auch durch einen Gestaltungsplan ge-
ordnet werden, soweit sie nicht schon durch einen Quar-
tierplan geregelt sind (§ 83 Abs. 3 PBG). Ist die Regelung der
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«Die Verantwort-
lichkeit eines Ge-
meinwesens für
die Erfüllung ei-
ner öffentlichen
Aufgabe bedeutet
nicht, dass das be-
treffende Gemein-
wesen die Kosten
der erforderlichen
Massnahmen sel-
ber tragen muss.»

«Ist ein Gebiet,
dessen Gefähr-
dung durch Na-
turgefahren neu
erkannt wird, be-
reits einer Bau-
zone zugewiesen,
müssen Änderun-
gen der Bau- und
Zonenordnung
(BZO) geprüft
werden.» 

«Als erforderlich
erkannte Ausstat-
tungen im Sinne
von § 3 ABV, die
dem Schutz gegen
Naturgefahren
dienen, können
auch durch einen
Gestaltungsplan
geordnet werden,
soweit sie nicht
schon durch einen
Quartierplan ge-
regelt sind.» 



«Die Regelung 
betreffend Gemein-
schaftswerke ist
insoweit flexibel
ausgestaltet, als
ein späterer An-
schluss weiterer
Eigentümer ver-
langt werden 
kann.»
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erforderlichen Schutzausstattungen im Rahmen eines Ge-
staltungsplanes angezeigt, kann die BZO für das betreffende
Gebiet gestützt auf § 48 Abs. 2 PBG eine Gestaltungsplan-
pflicht erlassen; Massnahmen der Gefahrenprävention
sind regelmässig abgedeckt durch ein wesentliches öffent-
liches Interesse im Sinne dieser Bestimmung. Vorauszu-
setzen ist ein räumlicher Zusammenhang zwischen dem 
zu überbauenden Gebiet und der für Schutzmassnahmen
in Frage kommenden Fläche; dieser Zusammenhang ist 
nicht gegeben, wenn die Schutzmassnahmen in grösserer
Distanz vom zu überbauenden Gebiet bzw. von der Bauzone
erstellt werden müssten, z. B. nahe von hoch gelegenen mög-
lichen Anriss- oder Abbruchstellen (siehe auch hinten
III.3). 

d) Quartierplan

Die erforderlichen Ausstattungen zum Schutz vor Naturge-
fahren können auch durch einen Quartierplan festgelegt 
werden. Bei Bedarf soll der Quartierplan  nämlich auch Flä-
chen ausscheiden, die gemeinschaftlichen Ausstattungen 
des Quartiers oder einer Mehrzahl von Grundstücken die-
nen, und er soll auch die privatrechtlichen Rechtsverhält-
nisse an solchen Ausstattungen regeln (§ 126 Abs. 3 PBG).
Bei besonderen Verhältnissen kann der Quartierplanperi-
meter über die Bauzone hinaus reichen; solche Verhältnisse
werden regelmässig gegeben sein, wenn die schützenden
Ausstattungen – sei es auf Grund der topografischen oder
geologischen Verhältnisse oder wegen bereits bestehender
Bauten – nur (noch) ausserhalb der Bauzone erstellt wer-
den können. Die vorne (unter Bst. c) gemachten Bemerkun-
gen bezüglich des räumlichen Konnexes gelten auch hier.

Der Quartierplan hat gegenüber dem Gestaltungsplan den
Vorteil, dass er auch die Verteilung der Kosten für die Schutz-
massnahmen sowie die Rechtsverhältnisse an den Schutzein-
richtungen regeln kann. Als Nachteil ist hingegen zu ver-
merken, dass ein Quartierplan oft mehr Zeit bis zu seinem
Inkrafttreten in Anspruch nimmt als ein Gestaltungsplan.
Die Möglichkeit, Quartierplan und Gestaltungsplan zu

kombinieren (vgl. § 129 PBG), wird beim Schutz vor Na-
turgefahren nicht im Vordergrund stehen.

e) Gemeinschaftswerk

Die Eigentümer benachbarter Grundstücke können auch
ausserhalb planungsrechtlicher Vorkehren (insbesondere
ausserhalb eines Quartierplans) durch Verfügung der Ge-
meindeexekutive oder, so unmittelbare staatliche Interes-
sen bestehen, der Baudirektion gegenseitig für berechtigt
und verpflichtet erklärt werden, bestimmte Ausstattungen
gemeinsam zu erstellen und zu unterhalten (§ 222 PBG). 
Die Eigentümer haben innert angesetzter Frist eine ent-
sprechende Vereinbarung vorzulegen, die der Genehmigung
durch die Gemeindeexekutive bzw. die Baudirektion bedarf
und als öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung im 
Grundbuch anzumerken ist (§ 223 PBG). Einigen sich die
Eigentümer über eine Vereinbarung nicht fristgerecht, 
können baurechtliche Bewilligungen verweigert werden; 
die Gemeindeexekutive bzw. die Baudirektion kann auch
den Eigentümern einen Entwurf über die Regelung der 
Rechtsverhältnisse am erforderlichen Gemeinschaftswerk
vorlegen und diese Regelung, falls sich die Eigentümer auf
dieser Basis nicht doch noch innert zweier Monate einigen,
durch Verfügung festsetzen und im Grundbuch anmerken
lassen (§ 224 PBG).

Die Regelung betreffend Gemeinschaftswerke ist insoweit
flexibel ausgestaltet, als ein späterer Anschluss weiterer 
Eigentümer verlangt werden kann (§ 222 Bst. b PBG). Ge-
rade mit Blick auf dieses Ausweitungspotential kann es im
Einzelfall auch sinnvoll sein, einen Quartierplan und ein Ge-
meinschaftswerk dergestalt zu kombinieren, dass durch 
den Quartierplan innerhalb des Quartierplanperimeters ein
Gemeinschaftswerk gemäss §§ 222 ff. PBG vorgesehen wird. 

f) Anforderungen an Bauten und Anlagen

Die vorliegenden Ausführungen legen das Schwergewicht
auf den Fall, dass objektübergreifende – d. h. eine Mehr-
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«Der Quartierplan
soll bei Bedarf
auch Flächen aus-
scheiden, die ge-
meinschaftlichen
Ausstattungen des
Quartiers oder 
einer Mehrzahl
von Grundstücken
dienen, und er soll
auch die privat-
rechtlichen Rechts-
verhältnisse an
solchen Ausstat-
tungen regeln.»

«Der Quartierplan
hat gegenüber
dem Gestaltungs-
plan den Vorteil,
dass er auch 
die Verteilung der
Kosten für die
Schutzmassnah-
men sowie die
Rechtsverhältnisse
an den Schutzein-
richtungen regeln
kann. Als Nachteil
ist hingegen zu
vermerken, dass
ein Quartierplan
oft mehr Zeit bis
zu seinem Inkraft-
treten in Anspruch
nimmt als ein Ge-
staltungsplan.» 
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zahl von Gebäuden schützende – Massnahmen zum Schutz
vor Naturgefahren erforderlich sind. Gleichwohl ist auf 
die Bestimmung von § 239 Abs. 1 PBG, die auf den Einzel-
objektschutz zugeschnitten ist, hinzuweisen, wonach 
Bauten und Anlagen nach Fundation, Konstruktion und 
Material den anerkannten Regeln der Baukunde entspre-
chen müssen und keine Personen oder Sachen gefährden
dürfen. 

Es wird primär vom Bauherrn und seinen fachkundigen 
Beauftragten erwartet, dass sie Gefährdungen vermeiden,
auch solche, die von Naturgefahren ausgehen. Wenn eine
mögliche Gefährdung bereits im Baubewilligungsverfah-
ren offensichtlich ist, hat die Baubehörde bereits in diesem
Stadium ergänzende Nachweise zu verlangen (vgl. § 310 PBG)
bzw. eigene Abklärungen zu treffen und die Baubewilligung
in begründeten Fällen zu verweigern oder mit den erfor-
derlichen sichernden Nebenbestimmungen zu versehen. 
Erlangt eine Behörde von einer Gefährdung erst nach Fer-
tigstellung einer Baute Kenntnis, kann sie auch noch
nachträglich Massnahmen verlangen (z.B. Verstärkungs- oder
Abschirmungsmassnahmen, die Erhöhung von Schächten,
Eingängen etc.).

3. Wasserwirtschaftsrecht des Kantons Zürich

a) Besondere Bedeutung des Hochwasserschutzes

Das dargestellte planungs- und baurechtliche Instrumen-
tarium des kantonalen Rechts (siehe II.B.2.a-f hievor) kann
für den Schutz gegen alle Naturgefahren dienstbar gemacht
werden. Ein umfassendes «Naturgefahrenrecht», das den Rah-
men des eidgenössischen Wasserbau- und Waldrechts
weitgehend ausnützen oder im Sinne des kantonalen Ver-
fassungsrechts gar darüber hinausgehen würde, findet
sich freilich im Kanton Zürich nicht. Der kantonale Gesetz-
geber konzentriert sich auf den Hochwasserschutz, dies 
in der – zutreffenden – Meinung, dass von Hochwassern die
grösste Gefahr ausgehe; freilich bestehen auch im Kanton
Zürich andere Gefährdungen wie etwa solche durch Stein-
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schlag, Rutschungen, oberflächliches Wasser ausserhalb 
von Gewässern etc. (siehe auch hinten III.2 und III.5).

b) Massnahmen, Zuständigkeiten 

Der Hochwasserschutz ist im Kanton Zürich, in Berück-
sichtigung der bundesrechtlichen Vorgaben (siehe vorne 
II.A.3), geregelt im Wasserwirtschaftsgesetz (WWG)20 und
in der Verordnung über den Hochwasserschutz und die 
Wasserbaupolizei (HWV)21. Die Oberflächengewässer sind
so zu sichern, dass durch häufige Hochwasser keine Men-
schen unmittelbar gefährdet werden und keine unzumut-
baren Schäden an öffentlichem und privatem Eigentum 
entstehen; dem Hochwasserschutz dienen insbesondere 
Gewässerunterhalt, Gewässerausbau, Rückhaltung von
Abflussspitzen, Entlastungsgerinne, Wildbachsperren,
Hangsicherungen, Ausscheiden von Gefahrenbereichen
sowie Versickerung von Meteorwasser (§ 12 WWG). Für 
den Hochwasserschutz ist bei überkommunal bedeutenden
Oberflächengewässern der Staat, bei den übrigen öffent-
lichen Oberflächengewässern die Gemeinde und bei priva-
ten Oberflächengewässern der Eigentümer zuständig (§ 13
WWG). 

c) Gefahrenkarten 

Gefahrenbereiche sind Gebiete, in denen mit häufigen oder
stark schädigenden Hochwassern zu rechnen ist und die 
Hochwassersicherheit kurzfristig nicht mit verhältnismäs-
sigen Mitteln hergestellt werden kann (§ 22 Abs. 1 WWG).
Die Baudirektion erlässt nach Anhören der Gemeinden 
einen Plan über die Gefahrenbereiche (§ 22 Abs. 2 WWG;
vgl. auch Art. 21 und 27 WBV und dazu vorne II.A.3). Mit der
Kartierung der Gebiete mit Hochwassergefährdung ist 
innerhalb der Baudirektion das Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL) betraut; die Kartierung ist bereits
weit fortgeschritten, umfasst aber noch längst nicht alle 
Gemeinden.22 Es werden verschiedene Gefährdungsstufen
unterschieden, die bei den planungs- und baurechtlichen
Entscheiden zu beachten sind, nämlich die Stufen rot (er-

«Es wird primär
vom Bauherrn
und seinen fach-
kundigen Beauf-
tragten erwartet,
dass sie Gefähr-
dungen vermei-
den, auch solche,
die von Naturge-
fahren ausgehen.»

«Ein umfassendes
„Naturgefahren-
recht“, das den
Rahmen des eid-
genössischen Was-
serbau- und Wald-
rechts weitgehend
ausnützen oder 
im Sinne des kan-
tonalen Verfas-
sungsrechts gar
darüber hinausge-
hen würde, findet
sich freilich im
Kanton Zürich
nicht.» 

«Für den Hoch-
wasserschutz ist
bei überkommu-
nal bedeutenden
Oberflächen-
gewässern der
Staat, bei den
übrigen öffentli-
chen Oberflächen-
gewässern die Ge-
meinde und bei
privaten Ober-
flächengewässern
der Eigentümer
zuständig.» 

«Gefahrenberei-
che sind Gebiete,
in denen mit häu-
figen oder stark
schädigenden
Hochwassern zu
rechnen ist und
die Hochwasser-
sicherheit kurzfri-
stig nicht mit ver-
hältnismässigen
Mitteln hergestellt
werden kann.» 
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«Bauliche Schutz-
massnahmen zu
Gunsten einer
Mehrzahl von Ge-
bäuden, die durch
Naturgefahren 
bedroht sind, las-
sen sich in den
meisten Fällen 
nahe der betref-
fenden Gebäude
realisieren.»

«Der Kanton 
kann das Enteig-
nungsrecht selber
in Anspruch neh-
men, sobald ein
kantonales Pro-
jekt durch den 
Regierungsrat
bzw. bei entspre-
chender spezialge-
setzlicher Kompe-
tenzzuweisung
durch die Bau-
direktion geneh-
migt worden ist.» 

hebliche Gefährdung, Verbotsbereich), blau (mittlere Ge-
fährdung, Gebotsbereich), gelb (geringe Gefährdung, Hin-
weisbereich) und gelbweiss (Restgefährdung)23.

d) Planungs- und baurechtliche Instrumente 

In Gefahrenbereichen ist die Gefährdung, in Beachtung 
auch der Gefährdungsstufen gemäss Gefahrenkarte, vor al-
lem durch planungsrechtliche Festlegungen zu beschrän-
ken, wie namentlich durch Um- und Auszonungen, Ge-
wässerabstandslinien, Gestaltungspläne und Niveaulinien
(§ 22 Abs. 3 WWG, § 9 Abs. 1 Satz 1 HWV; zum planungs-
und baurechtlichen Instrumentarium siehe auch vorne II.B.2).
Zudem ordnet die örtliche Baubehörde im baurechtlichen
Verfahren die im Einzelfall notwendigen Massnahmen 
an, die der Genehmigung durch die Baudirektion bedürfen,
insbesondere bauliche Massnahmen und Beschränkungen
der baulichen Nutzung (§ 22 Abs. 4 WWG, § 9 Abs. 1 Satz 2
HWV; vgl. auch die Bauverfahrensverordnung [BVV]24, § 7
und Anhang Ziffer 1.6.5).

e) Kostentragung 

Die Kosten für Hochwassermassnahmen am Gewässer
selber – wie für Unterhalt, Ausbau, Entlastungsgerinne, 
Eindämmungs- oder Rückhaltemassnahmen etc. – sind
grundsätzlich durch das verantwortliche Gemeinwesen zu
tragen, d. h. bei überkommunal bedeutenden Oberflächen-
gewässern durch den Staat, bei den übrigen öffentlichen 
Oberflächengewässern durch die Gemeinde (§ 14 Abs. 1
WWG); es bestehen differenzierte Regeln betreffend Bei-
träge anderer Gemeinwesen sowie Kostenbeteiligung von
Personen, die die Massnahmen verursachen oder von 
diesen profitieren (§§ 14 ff. WWG, §§ 12 ff. HWV). Die Kos-
ten für Massnahmen des Objektschutzes hingegen – zum
Schutz eines einzelnen Gebäudes oder einer Mehrzahl 
von Gebäuden in einem Gebiet – sind vollständig von den
jeweiligen Grundeigentümern zu tragen; als Beispiel 
seien die Kosten für die vorgeschriebene Anhebung des ge-
stalteten Terrains25 in einem Gebiet genannt, die durch 

einen Quartierplan aus Gründen des Hochwasserschutzes
verlangt wird.

4. Hinweis: Enteignungsrecht des Kantons Zürich 

Die Frage einer Enteignung von Eigentums- oder anderen
Rechten für Schutzbauten kann aktuell werden, wenn 
einer Naturgefahr durch bauliche Massnahmen begegnet
werden muss und andere Massnahmen – wie eine Nicht-
einzonung oder Auszonung des Gebiets – nicht in Frage 
kommen oder nicht genügen. 

Bauliche Schutzmassnahmen zu Gunsten einer Mehrzahl
von Gebäuden, die durch Naturgefahren bedroht sind, las-
sen sich in den meisten Fällen nahe der betreffenden Ge-
bäude realisieren; in solchen Fällen können regelmässig 
Instrumente gemäss PBG – Gestaltungsplan, Quartierplan
und/oder Gemeinschaftswerk (siehe vorne Ziffer II.B.2) –
eingesetzt werden. Müssen die Schutzmassnahmen je-
doch in grösserer Distanz von den zu schützenden Gebäu-
den, z. B. bei hoch gelegenen möglichen Anriss- oder Ab-
bruchstellen erstellt werden (siehe auch hinten III.3),
kann es erforderlich sein, dass die private oder öffentliche
Werkträgerschaft an den für die Massnahmen benötigten
Grundstücken Eigentum, beschränkte dringliche oder ob-
ligatorische Rechte erwirbt. Lassen sich diese Rechte nicht
freihändig erwerben, kann eine Enteignung zu erwägen 
sein. 

Der Kanton kann das Enteignungsrecht selber in Anspruch
nehmen, sobald ein kantonales Projekt durch den Re-
gierungsrat bzw. bei entsprechender spezialgesetzlicher 
Kompetenzzuweisung durch die Baudirektion genehmigt 
worden ist (§ 7 Abs. 2 Verordnung betreffend das Admi-
nistrativverfahren bei Abtretung von Privatrechten26, § 18 
Abs. 4 WWG). Er kann es aber auf Gesuch hin im Einzel-
fall auch an sonstige öffentliche oder an private Werkträ-
ger erteilen, sofern das Werk im öffentlichen Interesse liegt.
Im Allgemeinen ist für die Erteilung des Enteignungsrechts
an öffentliche Werkträger wie Gemeinden oder Zweckver-
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«In Gefahren-
bereichen ist die
Gefährdung, in
Beachtung auch
der Gefährdungs-
stufen gemäss 
Gefahrenkarte,
vor allem durch
planungsrechtli-
che Festlegungen
zu beschränken,
wie namentlich
durch Um- und
Auszonungen, Ge-
wässerabstands-
linien, Gestal-
tungspläne und
Niveaulinien.» 

«Die Kosten für
Massnahmen des
Objektschutzes –
zum Schutz eines
einzelnen Gebäu-
des oder einer
Mehrzahl von Ge-
bäuden in einem
Gebiet – sind voll-
ständig von den
jeweiligen Grund-
eigentümern zu
tragen.»
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«Kennen die zu-
ständigen Organe
von Kanton bzw.
Gemeinde eine
konkrete Naturge-
fahr, haben sie
diese im Rahmen
ihrer planungs-
rechtlichen Ent-
scheide und ein-
zelfallbezogenen
Anordnungen
auch dann zu be-
rücksichtigen,
wenn eine for-
melle Kartierung
der Gefahr noch
nicht erfolgt ist.»

«Bei Schutzmass-
nahmen ist zu 
unterscheiden
zwischen Mass-
nahmen an der
„Quelle“ der Ge-
fahr und Objekt-
schutzmassnah-
men im Einwir-
kungsbereich.»

sprechend dem weit gefassten Auftrag von Art. 105 Abs. 3
KV (siehe vorne Ziffer II.B.1), die Einführung einer Pflicht
zu prüfen, auch weitere, vom Wasserbau- und Waldrecht
nicht erfasste Naturgefahren zu kartieren, etwa die Gefahr,
die von oberflächlichem Wasser ausserhalb der Gewässer
(z.B. von Hangwasser wegen starker Niederschläge) aus-
geht.

Die Praxis der Kartierung im Kanton Zürich28 trägt diesen
Vorgaben Rechnung, auch dort, wo spezifische kantonale
Bestimmungen unterhalb der Verfassungsstufe nicht beste-
hen. Die Gefahrenkartierung erfasst nebst der Gefährdung
durch Hochwasser (siehe dazu vorne II.B.3.c) auch, soweit
in einem Gebiet überhaupt relevant, die Gefährdung durch
Massenbewegungsprozesse wie Hangmuren, Rutschun-
gen und Steinschlag, und zwar durch Verwendung der im
Hochwasserschutz entwickelten Gefährdungsstufen (rot, 
blau, gelb, gelbweiss). Oberflächenwasserabflüsse (inkl. 
Hangwasser), soweit nicht dem Hochwasser zuzurechnen,
werden in der Gefahrenkarte in der Regel als Hinweis er-
fasst, ausnahmsweise aber auch durch Zuordnung zu den
Gefährdungsstufen.

Kennen die zuständigen Organe von Kanton bzw. Ge-
meinde eine konkrete Naturgefahr, haben sie diese im Rah-
men ihrer planungsrechtlichen Entscheide und einzel-
fallbezogenen Anordnungen auch dann zu berücksichtigen,
wenn eine formelle Kartierung der Gefahr noch nicht er-
folgt ist.

3. Schutz von Einzelobjekten oder ganzen Gebieten   

Bei Schutzmassnahmen ist zu unterscheiden zwischen
Massnahmen an der «Quelle» der Gefahr (z. B. Massnahmen
an einem Gewässer oder Lawinenverbauungen im Anriss-
bereich) und Objektschutzmassnahmen im Einwirkungs-
bereich. Bei letzteren ist weiter zu unterscheiden zwischen
Massnahmen zum Schutz einer Mehrzahl von Objekten –
etwa eines ganzen Quartiers oder Quartierteils – (z.B. 
Rinnen, Wälle, Spaltkeile oder Mauern zum Auffangen 
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«Für den Schutz
gegen Naturge-
fahren bestehen
im Bund und im
Kanton Zürich
vielfältige Regeln.
Gleichwohl ist
festzustellen, dass
das Regelungs-
werk insgesamt
noch Lücken auf-
weist, da einzelne
Naturgefahren
nicht genügend
konkret oder noch
gar nicht erfasst
werden.» 

bände der Regierungsrat und für die Erteilung des Enteig-
nungsrechts an private Unternehmungen der Kantonsrat 
zuständig (§ 3 Gesetz betreffend die Abtretung von Privat-
rechten [AbtrG]27); bei Anwendung des WWG hingegen 
wird das Enteignungsrecht in allen Fällen entweder durch
den Regierungsrat oder die Baudirektion erteilt (siehe im
Einzelnen § 10 und § 18 Abs. 4 WWG), wogegen eine Zu-
ständigkeit des Kantonsrats entfällt.

III. Würdigung, Einzelfragen

1. Übersicht 

Für den Schutz gegen Naturgefahren bestehen im Bund und
im Kanton Zürich vielfältige Regeln. Gleichwohl ist festzu-
stellen, dass das Regelungswerk insgesamt noch Lücken 
aufweist, da einzelne Naturgefahren nicht genügend kon-
kret oder noch gar nicht erfasst werden. Es zeigt sich aber,
dass die Kartierung im Kanton Zürich seit einigen Jahren
dessen ungeachtet alle relevanten Naturgefahren erfasst 
und dass auch ausserhalb des Hochwasserschutzes in vie-
len Fällen vernünftige Lösungen möglich sind, namentlich
bei Einsatz des bestehenden planungs- und baurechtlichen
Instrumentariums des PBG.

2. Zu kartierende Naturgefahren  

Für eine Kartierung von Naturgefahren ausserhalb der Hoch-
wassergefahren ist dem Recht des Kantons Zürich keine 
Regelung zu entnehmen. Hingegen verlangt Art. 6 RPG 
eine umfassende Erhebung der Naturgefahren im Hinblick
auf den Erlass bzw. die Revision des kantonalen Richtplans
(siehe vorne Ziffer II.A.2). Und das eidgenössische Wald-
recht schreibt den Kantonen in der unmittelbar anwend-
baren Bestimmung von Art. 15 WaV eine Kartierung von 
Gebieten vor, die durch Lawinen, Rutschungen, Erosion 
oder Steinschlag bedroht sind (siehe vorne Ziffer II.A.4); 
soweit derartige Gefahren bestehen, sind sie entsprechend
auch im Kanton Zürich zu kartieren. Ausserdem ist, ent-
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«Fehlt ein Quar-
tierplan oder ist
das Verfahren zu
dessen Revision
eingeleitet, kann
eine Bauverweige-
rung gestützt auf
§§ 233/234 PBG
wegen fehlender
Baureife in Be-
tracht kommen.»

«Die Gemeinden
sind im Hoch-
wasserschutz zu
einem erhöhten
Engagement 
verpflichtet, sie
können aber 
einen Teil der 
von ihnen aufge-
wendeten Kosten
für Hochwasser-
schutzmassnah-
men auf Personen
abwälzen, die 
die Massnahmen
verursachen oder
von diesen profi-
tieren.»  

bewilligung erteilt werden (siehe vorne II.B.2.c). Fehlt ein
Quartierplan oder ist das Verfahren zu dessen Revision ein-
geleitet, kann eine Bauverweigerung gestützt auf §§ 233/
234 PBG wegen fehlender Baureife in Betracht kommen 
(siehe vorne II.B.2.b und d). Fehlt eine behördlich verlangte
Vereinbarung zur Ordnung der Rechtsverhältnisse an einem
bestehenden oder noch zu erstellenden Schutzwerk, das den
Status eines Gemeinschaftswerks erhalten soll, kann dies
eine Bauverweigerung gemäss § 224 Abs. 1 PBG zur Folge
haben (siehe vorne II.B.2.e). Ist schliesslich die vorgesehene
Baute oder ihr Umschwung zu wenig sicher konzipiert, kann
dies gestützt auf § 239 PBG zur Bauverweigerung füh-
ren, falls die Einhaltung dieser Bestimmung nicht durch 
Nebenbestimmungen sichergestellt werden kann (siehe 
vorne II.B.2.f).

5. Kostenabwälzung30

Die Gemeinden sind im Hochwasserschutz zu einem erhöh-
ten Engagement verpflichtet (§ 13 Abs. 2 WWG), sie kön-
nen aber einen Teil der von ihnen aufgewendeten Kosten
für Hochwasserschutzmassnahmen auf Personen abwälzen,
die die Massnahmen verursachen oder von diesen profitieren
(vorne Ziffer II.B.3.e). Bei Massnahmen zum Schutz vor 
Naturgefahren ausserhalb des Hochwasserschutzes sieht das
zürcherische Recht eine solche teilweise Kostenabwälzung
nicht vor, was der Bereitschaft der Gemeinden, sich selber
ausserhalb einer rechtlichen Verpflichtung als Werkträge-
rin zu engagieren, nicht förderlich sein dürfte.

6. Haftung des Gemeinwesens     

Staat und Gemeinden haften im Kanton Zürich für den Scha-
den, den sie in Ausübung amtlicher Verrichtungen einem
Dritten widerrechtlich zufügen (§§ 1, 2 und 6 Haftungsge-
setz31). Das dem Staat bzw. der Gemeinde zuzurechnende
widerrechtliche Verhalten kann nicht nur in einem Tun, 
sondern auch in einem Unterlassen bestehen. Die Wider-
rechtlichkeit eines Unterlassens setzt voraus, dass die
Behörde bzw. Verwaltung auf Grund einer Norm zum 

21T H E M A

«Die Wahl der 
geeigneten Mass-
nahmen ist im
Einzelfall unter
Berücksichtigung
aller involvierten
Interessen (Sicher-
heit, landschaft-
liche Auswirkun-
gen, Kosten etc.)
und allfälliger 
gesetzlicher Prio-
ritätsvorgaben 
zu treffen.» 

oder Umleiten von flüssigem oder festem Material) und 
Massnahmen des Einzelobjektschutzes, die bei einem 
einzelnen Gebäude oder einem jeden von mehreren Ge-
bäuden getroffen werden (z.B. Verstärkungsmassnahmen
oder eine Erhöhung von Terrain, Schächten, Eingängen 
etc.). 

Die Wahl der geeigneten Massnahmen ist im Einzelfall un-
ter Berücksichtigung aller involvierten Interessen (Sicher-
heit, landschaftliche Auswirkungen, Kosten etc.) und allfäl-
liger gesetzlicher Prioritätsvorgaben zu treffen. Der Einsatz
planungs- und baurechtlicher Instrumente wie des Ge-
staltungsplans, des Quartierplans und des Gemeinschafts-
werks ist von besonderer Bedeutung, wenn Massnahmen
zum Schutz einer Mehrzahl von Objekten angezeigt sind. 
Auch bei der Prüfung von Massnahmen des Einzelobjekt-
schutzes ist der Blick für das Ganze zu wahren. Insbeson-
dere sind «Sankt-Florians-Massnahmen» nicht zu tolerieren,
die zwar dem Schutz eines Einzelobjektes dienen, im Ge-
genzug aber – etwa durch eine Umleitung gefährdender 
Materialströme (Wasser, Steine etc.) – die Gefährdung be-
nachbarter bzw. tiefer gelegener Grundstücke in relevan-
tem Masse erhöhen. In solchen Fällen dürfen sich die Behör-
den nicht mit einem Einzelobjektschutz zufrieden geben,
sondern müssen die Möglichkeit eines übergreifenden
Schutzes prüfen, der etwa ein Auftreffen gefährdender Ma-
terialien auf das Siedlungsgebiet verhindert.

4. (Vorläufige) Bauverweigerung   

Auch wenn eine Auszonung nicht erforderlich ist, keine 
Planungszone festgesetzt wurde und eine zonenkonforme
Baute an einem Standort in der Bauzone möglich ist, kann
es gleichwohl erforderlich sein, einem Bauvorhaben wegen
Bestehens von Naturgefahren die Bewilligung zu verwei-
gern, sei es wegen fehlender Sicherung eines parzellen-
übergreifenden Schutzes oder wegen ungenügenden
Schutzes des Einzelobjekts. Besteht gemäss BZO eine – durch
die Gefahrenprävention motivierte – Gestaltungsplanpflicht,
kann ohne Vorliegen eines Gestaltungsplanes29 keine Bau-
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Dr. Christoph
Schaub, Rechts-
anwalt, Zürich

vermindern. Entsprechend empfiehlt es sich, dass sowohl
Behörden als auch Grundeigentümer bei Kenntnis von 
Naturgefahren aktiv werden und namentlich vom gegebe-
nen rechtlichen – insbesondere planungs- und baurechtli-
chen – Instrumentarium rechtzeitig und situationsgerecht
Gebrauch machen.

1 Thomas Schmidt, Wie mit Naturgefahren umgegangen wird, Gefahren-
kartierung im Kanton Zürich seit 1998, Zürcher UmweltPraxis (ZUP), Informa-
tions-Bulletin der Umweltschutz-Fachverwaltung des Kantons Zürich, Nr.54/
Oktober 2008, S. 11.

2 Siehe zum Thema auch Urs R. Beeler, Planerischer Schutz vor Naturge-
fahren, Sicherheit & Recht 1/2008, S. 33 ff., mit Hinweisen auf die Rechts-
lage im Kanton Schwyz, sowie Christoph Fritzsche/Peter Bösch, Zürcher 
Planungs- und Baurecht, 4. Auflage, Zürich 2006, S. 12-18 f., betreffend 
planungs- und baurechtliche Massnahmen gegen Gefährdungen durch Hoch-
wasser. 

3 SR 101.
4 SR 700.
5 Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar zum RPG, Bern 2006, 

Rz 16 zu Art. 15 RPG.
6 Medienmitteilung des Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-

munikation (UVEK) vom 15. Mai 2009.
7 Siehe zum Ganzen Waldmann/Peter (Endnote 5), Rz 16 zu Art. 15 RPG.
8 Vgl. Waldmann/Hänni (Endnote 5), Rz 2 zu Art. 24 RPG, mit Hinweisen auf 

die bundesgerichtliche Rechtsprechung.
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«Eine Haftung be-
steht, wenn die
Verantwortlichen
eine konkret
erkennbare aus-
serordentliche Ge-
fahr nicht erken-
nen, sie fehler-
haft einschätzen
oder nicht beach-
ten bzw. trotz er-
kannter Gefahr
die notwendigen
und zumutbaren
Massnahmen
nicht treffen, um
den Eintritt einer
Schädigung zu
vermeiden.»

«Handlungs-
pflichten des Ge-
meinwesens 
können sich ins-
besondere im 
Bereich planungs-
rechtlichen Han-
delns sowie bei
Entscheiden der
Baubehörde er-
geben.»

Handeln verpflichtet war (so genannte Garantenstellung)
und ihr der Sachverhalt bekannt war, der zum Eingreifen 
hätte führen müssen32. Eine allfällige Garantenstellung des
Gemeinwesens bedeutet freilich nicht, dass alle erdenkli-
chen Sicherheitsvorkehren getroffen werden müssen, um
eine drohende Gefahr abzuwehren; es sind nur jene Vor-
kehren zu treffen, die sich aus besonderen Vorschriften er-
geben oder auf Grund allgemeiner Vorsichtsregeln als zweck-
mässig und zumutbar erweisen. Eine Haftung besteht
hingegen, wenn die Verantwortlichen eine konkret erkenn-
bare ausserordentliche Gefahr nicht erkennen, sie fehler-
haft einschätzen oder nicht beachten bzw. trotz erkannter
Gefahr die notwendigen und zumutbaren Massnahmen 
nicht treffen, um den Eintritt einer Schädigung zu vermei-
den33.

Handlungspflichten des Gemeinwesens können sich ins-
besondere im Bereich planungsrechtlichen Handelns sowie
bei Entscheiden der Baubehörde ergeben34: Ist etwa ein un-
überbautes Gebiet durch Naturgefahren erheblich bedroht
und lassen sich diese Gefahren nicht mit verhältnismässi-
gen Mitteln abwenden, handelt es sich nicht um geeigne-
tes Bauland im Sinne von Art. 15 RPG, weshalb eine Aus-
zonung bzw. Nichteinzonung angezeigt ist (siehe vorne 
II.A.2); in einer Bauzone kommt die Verweigerung der Bau-
bewilligung in Betracht, solange die erforderlichen Siche-
rungsvorkehren nicht getroffen sind (III.4). Selbst wenn
grundsätzlich behördliche Handlungspflichten der ge-
nannten Art bestehen, ist die Frage der Haftung im Falle 
unterbliebenen Handelns unter Berücksichtigung des ge-
setzlich eingeräumten Ermessens zu prüfen und kann ei-
ne Haftung nur bei schwerwiegender Verletzung einer 
Handlungspflicht angenommen werden35.

7. Schlussbemerkung     

Ziel muss es sein, die Schädigung von Personen oder 
Sachen durch Naturgewalten, aber auch das Risiko einer 
Bauverzögerung oder einer Haftung von Kanton oder Ge-
meinde möglichst zu vermeiden oder zumindest stark zu 
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I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E M  B U N D E S G E R I C H T

Dr. iur. 
Charlotte SchoderI. Emissionsbegrenzung mittels degressiven 

Gebühren für Kundenparkplätze

Überblick 

Umstritten ist vorliegend, ob das Bundesumweltrecht eine
degressive Gebührengestaltung mit einem Verzicht auf 
eine weitere Erhöhung des Gesamtbetrags nach einer ge-
wissen Parkdauer erlaubt. Das Bundesgericht weist die ge-
gen eine solche Gebührenordnung erhobene Beschwerde
des VCS ab.

Sachverhalt 

Der Gemeinderat Volketswil erteilte der X. AG am 12. Juni
2007 die Bewilligung für das Ausstellungs- und Gewerbe-
zentrum «Baucity» auf dem Grundstück Kat.-Nr. 7522 an 
der Industriestrasse in Volketswil. Den hiergegen vom Ver-
kehrsclub der Schweiz (VCS) erhobenen Rekurs hiess die
kantonale Baurekurskommission III teilweise gut und er-
gänzte die Baubewilligung in Dispositiv Ziffer I mit folgen-
der Nebenbestimmung:

«Für alle Kundenparkplätze ist ab der ersten Minute 
eine Gebühr in der Höhe von Fr. 2.– pro Stunde, degressiv
nach Ablauf der ersten Stunde bis auf mindestens Fr. 1.– 
pro Stunde, unter vollständigem Verzicht auf Gratisab-
stellplätze und unter gänzlichem Verbot jeder Rückerstat-
tung von Gebühren zu erheben.

Die Gebührenpflicht ist mit geeigneten Mitteln sicherzu-
stellen, die mindestens den gleichen Effekt wie die übliche 
Einrichtung einer zentralen Kassierstation in Kombina-
tion mit einer Schrankenanlage bei der Einfahrt und der 
Ausfahrt aufweisen.»

Die X. AG zog diesen Entscheid an das Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich weiter. Dieses hiess die Beschwerde mit
Entscheid vom 16. Juli 2008 teilweise gut, soweit es darauf

T H E M A

9 SR 721.100.
10 SR 721.100.1.
11 SR 921.0.
12 Gemäss bundesrätlichem Entwurf hätte das Gesetz «Bundesgesetz über Wald-

erhaltung und Schutz vor Naturgefahren» heissen sollen (vgl. BBl 1988 III 224).
13 SR 921.01.
14 LS 101.
15 Vgl. Viviane Sobotich, in: Kommentar zur Zürcher Kantonsverfassung, Hrsg.

Isabelle Häner/Markus Rüssli/Evi Schwarzenbach, Zürich 2007, Vorbe-
merkungen zu Art. 95-121 KV, Rz 14. 

16 Vgl. Sobotich (Endnote 15), Vorbemerkungen zu Art. 95-121 KV, Rz 13.
17 LS 700.2.
18 LS 700.1.
19 Zum Begriff «beantragte planungsrechtliche Festlegung» gemäss § 234 PBG 

siehe Fritzsche/Bösch (Endnote 2), S. 9-7 mit Hinweisen.
20 LS 724.11.
21 LS 724.112.
22 Vgl. Mathias Rosskopf, Informationen aus dem Kanton, PBG aktuell 4/2008,

S. 30 f.
23 Zur Bedeutung der verschiedenen Gefährdungsstufen und insbesondere ihren

planungs- und baurechtlichen Konsequenzen (Bauverbot, Objektschutzmass-
nahmen etc.) siehe auch Beeler (Endnote 2), S. 40 und 41, sowie Schmidt
(Endnote 1), S. 12 f.

24 LS 700.6.
25 Der Quartierplan kann das angestrebte neue Terrain zum rechtlich relevan-

ten Terrain erklären, um Probleme hinsichtlich Gebäudehöhe, Baumasse etc.
zu vermeiden (vgl. § 5 Abs. 2 Bst. a ABV). 

26 LS 781.1.
27 LS 781.
28 Zum Verfahren der Gefahrenkartierung im Kanton Schwyz siehe Beeler (End-

note 2), S. 41 f.
29 Es kann sich um einen privaten oder öffentlichen Gestaltungsplan handeln.

Da Bauwilligen der fehlende Gestaltungsplan nur zeitlich befristet entgegen
gehalten werden kann (§ 235 PBG), ist rechtzeitig der Erlass eines öffent-
lichen Gestaltungsplanes vorzubereiten, falls eine Bauherrschaft kund tut, 
keinen privaten Gestaltungsplan ausarbeiten zu wollen (BEZ 2009 Nrn. 8 
und 9, S. 35 und 40). 

30 Im Sinne eines Hinweises sei hier auch erwähnt, dass der Bund finanzielle 
Leistungen zu Gunsten von bestimmten Massnahmen erbringt, die in den 
Kantonen zum Schutz vor Naturgefahren getroffen werden (vgl. Art. 6 ff. WBG,
Art. 4 ff. und 9 ff. WBV, Art. 36 WaG, Art. 39 und 46 ff. WaV).

31 LS 170.1.
32 Hans Rudolf Schwarzenbach, Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz

mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz, 2. Auflage, Zürich 1985,
S. 52 und 54.

33 Anne-Christine Favre, Die Haftung des Gemeinwesens am Beispiel des Schutzes
vor Naturgefahren, Raum & Umwelt VLP-ASPAN Nr. 6/2007, S. 6, mit Hin-
weisen auf die Rechtsprechung.

34 Siehe zum Ganzen auch Viviane Sobotich, Staatshaftung aus Kontrolltätig-
keit im Baurecht, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Band 138, Zürich
2000.

35 Anne-Christine Favre (Endnote 33), S. 18.
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